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Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 20. Oktober 2016 
hier: 1.  Änderung der Verfahrensordnung:  Änderungen im 4. Kapitel – Übertragung  

von Entscheidungsbefugnissen zur Streichung von Medizinprodukten 
2.  Änderung der Geschäfts- und Verfahrensordnung: Anpassungen aufgrund der  

Neustrukturierung der §§ 136 bis 137 und 137b SGB V durch das  
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) und weiterer Gesetzesänderungen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegten o.a. Beschlüsse vom 20. Oktober 2016 werden 

genehmigt. 

 

Im Hinblick auf den Beschluss zur Änderung der Geschäfts- und Verfahrensordnung wird auf 

Folgendes hingewiesen: 

 

Vor der Veröffentlichung des Beschlusses im Bundesanzeiger wird um Korrektur der 

nachfolgend aufgeführten offenbaren Unrichtigkeiten gebeten: 

 

• Ziffer I Nummer 11: Statt der zu ersetzenden Wörter „der Institution nach § 137a SGB V“ 

müsste es entsprechend dem geltenden Wortlaut der Geschäftsordnung heißen „des 

Instituts nach § 137a SGB V“. 

• Ziffer II Nummer 5: Statt „Zeile 36“ müsste es entsprechend der geltenden Fassung der 

Anlage I der Geschäftsordnung heißen „Zeile 33“. 
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• Ziffer II Nummer 6: Statt „Zeile 41“ müsste es entsprechend der geltenden Fassung der 

Anlage I der Geschäftsordnung heißen „Zeile 38“. 

• Ziffer II Nummer 7: Statt „Zeile 51“ müsste es entsprechend der geltenden Fassung der 

Anlage I der Geschäftsordnung heißen „Zeile 48“. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 

 


